
99050041074000, 99050041074000

Ladenöffnungszeiten Überprüfung

Heruntergeladen am 27.06.2025
https://fimportal.de/xzufi-services/8968816/L100012

Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99050041074000, 99050041074000

Leistungsbezeichnung I Ladenöffnungszeiten Überprüfung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Schleswig-Holstein

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Gewerbe (050)

Verrichtungskennung Überprüfung (074)

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Sonderöffnungszeiten und -genehmigungen (2150200)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein
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Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage Gesetz über die Ladenöffnungszeiten
(Ladenöffnungszeitengesetz - LÖffZG)
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=L%C3%96G+SH&psml=bsshopro
d.psml&max=true&aiz=true
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal
/?quelle=jlink&query=L%C3%96G+SH&psml=bsshopro
d.psml&max=true&aiz=true

Teaser In Schleswig-Holstein dürfen Verkaufsstellen
grundsätzlich an Werktagen von 0 bis 24 Uhr geöffnet
sein.

Volltext In Schleswig-Holstein dürfen Verkaufsstellen an
Werktagen für den geschäftlichen Verkehr mit
Kundinnen und Kunden von 0 bis 24 Uhr geöffnet sein.
Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den
geschäftlichen Verkehr geschlossen sein:

• an Sonn- und Feiertagen und
• am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag
fällt, ab 14 Uhr.

Während dieser Zeiten ist auch das Feilhalten von
Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb der
Verkaufsstellen verboten. Abweichend davon dürfen:

• Tankstellen in der Zeit von 0 bis 24 Uhr für die
Abgabe von Betriebsstoffen, Ersatzteilen für die
Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
von Kraftfahrzeugen sowie für die Abgabe von
Reisebedarf,
• Verkaufsstellen auf Flug- und Fährhäfen und
Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs für die
Abgabe von Reisebedarf in der Zeit von 0 bis 24 Uhr,
• Verkaufsstellen, deren Angebot hauptsächlich aus
Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften
oder Back- und Konditorwaren besteht für die Dauer
von fünf Stunden, allerdings nicht am Karfreitag,

geöffnet sein.

Weitere Ausnahmen gelten für die Öffnung zu
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besonderen Anlässen, Apotheken, Gemeinden im
Grenzgebiet und Kur-, Erholungs- und Tourismusorte.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt • An die Gemeinde-, Amts- oder Stadtverwaltung
(Ordnungsamt), oder
• an die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der
Unfallkasse Nord.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Ladenöffnungszeiten Überprüfung
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